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s( $ tl l, {ü \ rr'lrll ft {ttll(r <rücr crrr* lrtr t"l'rr Die Fertigstellung des Protokolls, welche die Unterzeichnungr$'r {*al f*r 5rt&rll*r.r ll*ran *&t J-{} ct durch den Vorsitzenden und die Urkundsbeamtin der Ge-
$rl${rl*}f löFf l{tr'r {rf, {llrtrrrrfrr*r rfitrr schäftsstelle($271 Abs. I S. I StPO)voraussetzt,istbislang
ar*r| rtrrrltr nicht erfolgt. Das Hauptverhandlungsprotokoll wurde nur vonj lrc hrq*rrt'* lr :r {rr l*}r rllct+t rrtc* I r**g der Urkundsbeamtin unterzeichnet. Der Vorsitzende hat bis-trf Lkff Ll t ll 6larü *f \fiiüt {(r LrdrF{r lang lediglich dre Anlage zum Hauptverhandlungsprotokoll _
n* llrr*tq rh**x Urteilstenor und angewandte Vorschriften - mit seiner Unter-

scluift verschEn. Die Unterzeichnung der Anlage kann indes
lt'tvtr;r ".* lr.a*.r**qsr rrrr L*rrilri* *rr* die UnterzeiChnUng deS PrOtOkOllS niCht efSetZten (Meyer_

Gopner, a.a.O., $ 271 Rn 13 m.w.N.).

stPo ss 322,345,302

Verfrühte Veruerfung eines Rechtsmittels als unzulässig
- unwirksamer Rechtsmittelverzicht des unverteidigten
Angekl. (Red).

OLG Naumburg, Bescht. v. 19.9.201.| - 2 Ws Z4S/'l j

I. ... Am 5.5.2011 wwde fder Angekl.] vom AG zur Gesamt-
freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Nach Verkündung des

Urteils und mündlicher tselehrung über die zulässigen Rechts-

mittel erklärte der seinerzeit nicht anwaltlich vertretene An-
gekl., dass er - rvie auch der Verffeter der StA - auf Rechts-
mittel verzichte; diese Erklärung wurde vorgelesen und
genehmigt.

Mit Schnftsatz vom 12.5.201 I . .. zeigte der Verteidiger unter
Vollmachtsvorlage die Vertretung des Angekl. an und legte
gegen das Urteil ... Rechtsmittel ein. Das schriftliche Urteil
wurde dem Verteidiger am 24.6.201 I zugestellt,
Mit Beschl. v. 1.8.2011 hat das LG Magdeburg das Rechts-
mittel des Angekl. . .. als unzulässig verworfen. Gegen diese
. .. Entscheidung wendet sich der Angekl. mit der ... soforti-
gen Beschwerde. ...
il. ... l. Das LG Magdeburg wat z'tr Verwerfung des Rechts-

mittels nicht berufen, weil die Frist zur Wahl des Rechts-
mittels zum Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht abgelau-
fen war.
Bringt ein Rechtsmittelführer innerhalb der Revisionsbegün-
dungsfrist des $ 345 Abs. I StPO keine konlaetisierende
Erklärung an, und bezeichnet das zunächst unbestimmt einge-
legte Rechtsmittel nicht als Revision, ist dieses Rechtsmittel als
Bcrufung zu bchandeln (Meyer-Gotlner, StPO, 54. Aufl., $ 335
Rn 4 m.w.N.). Ist die Berufung - z.B. wegen Rechtsmittel-
verzichts ($ 302 Abs. I S. IStPO) - unzulässig, verwirfi sie das

Berufungsgencht gemäß g 322 Abs. I S. I durch Beschluss.

Allerdings setzt der Fristbeginn im Sinne von g 345 Abs. I S. 2

SIPO die wirksame Zustellung des schriftlichen Urteils voraus.

Gemäß $ 273 Abs. 4 StPO darf das Urteil nicht zugestellt
werderl bevor das Hauptverhandlungsprotokoll fertig gestellt

ist. Eine zuvor erfolgte Urteilszustellung ist unwirksam und setzt

die von dor Urteilszustellung abhängigen Fristen, insbesondere

die Frist des $ 345 Abs. I S. 2 StPO, nicht in Lauf (BGHSt 27,

80; Meyer-Go$ner, a.a.O, $ 273 Rn 34, $ 345 Rn 5).

Darüber hinaus hat die Urkundsbeamtin ibrerseits die Anlage,
die das Urteil dokumentieren soll, nicht abgczcichnet. Femer
wurde das Datum der Fertigstellung nicht vermerkt ($ 271
Abs. I S.2 SrPO).
Vom AG ist daher zunächst das Hauptverhandlungsprotokoll
fertig zu stellen und die erneute Zustellung des Ilrteils nr
bewirken. Der Verteidiger hat sodann die Möglichkeit. inner_
halb der laufenden Frisr von g 345 Abs. I S. 2 StpO das
Rechtsmittel zu konkretisieren. Erst danach kann das dann
zuständige Gericht über die Zulässigkeit des Rechtsmittels
befinden....
3. Für das weitere Verfahren bemerkt der Senat:
Der vom Angekl. erklärte Rechtsmittelverzicht steht nach
Ansicht des Senats der Zulässigkeit des fristgerecht einge_
legtcn Rechtsminels nicht entgegen; er ist unwirksam.
Zwar kann ein Rechtsmittelverzicht als prozesshandlung

grundsätzlich nicht widemrfen, angcfochten oder sonst zu_
rückgenommen werden. Indes ist die Verzichtserklärung un_
wirksam, wenn im Falle notwendiger Vertcidigung kein Ver_
teidiger mitgewirkt hat, weil sich der Angekl. nicht mit einem
Verteidiger beraten konnte, der ihn vor übereilten Erklärun_
gen hätte abhalten können (Meyer-GoJhner, a.a.O., g 302
Rl 25a m.w.N. zur Rspr.). Der hiervon abweichenden An-
sicht, in solchen Fällen setze die Unwirksamkeit des Rechts-
mittelverzichts zusätzlich besondere Umstände voraus, auf
Grund derer Bedenken bestehen, dass der Angekl. sich der
Bedeütung und der Tragweite seiner Erklärung bewusst ge-
wesen ist (OLG Hamburg NStZ 1997, 53,54; OLG Branden-
burg StraFo 2001, 136), ist entgegenzuhalten, dass $ 140
Abs. 2 StPO nicht ruu vor, sondem auch nach der Urteils-
verkändung Bedeutung hat (KG NSZ-RR 2007,209; OLG
Harnrn StV 2010, 67; Meyer-Goliner, a.a.O.). Der in einer
friiheren Entscheidung vertretenen Ansicht des l. Senats des
Oberlandesgcrichts NaumburC (NJW 2001, 2190) folgr der
Senat aus dem genannten Grund nicht.
Hier sind die Voraussetzungen frir eine notwendigc Vcrtcidi-
gung gegeben.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Roben Funck,

Brauwchweig
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